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Gewissensbildung durch den Film

Dass die Pflege eines gesunden Gewissens das Kernstück aller
Menschenformung sei, wer möchte das bestreiten? Können doch alle
Fähigkeiten und Fertigkeiten dem Menschen zum Verhängnis werden,
wenn sie nicht unter der Leitung freier und starker Gewissenhaftigkeit
stehen! Dass nicht jeder Film zur Wahrung der Gewissensgesundheit
beiträgt, braucht nicht gesagt zu werden. Was wir heute fragen wollen
ist aber: wie der Film positiv im Treudienst der Gewissenspflege kostbar
und wertreich sein könne.

„Gesundes Gewissen" — was ist das überhaupt? Drei Dinge
gehören wohl dazu: dass nämlich die „Stimme des Gewissens" wahr und
klar rede, dass sie mutig und wirkmächfig fordere, dass sie froh klinge
und froh mache.

„W a h r und klar" ist ein gesundes Gewissen. Es soll ja so
etwas in der Seele sein, wie der Kompass im Schiff, der unentwegt zum
Polstern — hier zum Stern sittlicher Lebensideale — hinauf weist. Aber
ein Kompass kann ungenau gebaut, die Magnetnadel kann verbogen
sein oder von nahen Metallen allzu leicht sich nach rechts oder links
ablenken lassen. Und das Gewissen kann mit zu wenig Sorgfalt
entwickelt und geformt sein, es kann verdreht werden, so sehr dass es auf
Torheiten und Minderwertigkeiten hinweist, als wären diese hohe Ideale
(man erinnere sich z. B. daran, wie sonst gutmeinende Menschen die
Tötung eines andern im Duell geradezu für ein Gebot der Tugend männlichen

Mutes halten konnten!). Solch ein Gewissen weist auf Genuss-
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